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Achte Durchführungsverordnung 
zum Vertragsgesetz

— Wirtschaftsverträge 
im Rahmen der Reproduktion der Grundfonds —

vom 12. Oktober 1978

Die weitere Vervollkommnung der zwischenbetrieblichen 
Kooperation ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ge
währleistung einer effektiven Grundfondswirtschaft, insbe
sondere für die Durchsetzung der sozialistischen Rationalisie
rung im Rahmen der komplexen Grundfondsreproduktion. 
Das erfordert, die Wirksamkeit der Wirtschaftsverträge bei 
der Leitung und Planung des Prozesses der Reproduktion der 
Grundfonds zu erhöhen. Auf Grund des § 113 des Vertrags
gesetzes vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 7 S. 107) wird daher 
folgendes verordnet:

1. A b s c h n i t t  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Durchführungsverordnung regelt die Leistungs
und Koordinierungsbeziehungen der Betriebe bei der Repro
duktion der Grundfonds, soweit sich aus speziellen Rechts
vorschriften nichts anderes ergibt. Sie gilt in der Koopera
tionskette bis zu den Zulieferern der Nachauftragnehmer, es 
sei denn, daß in dieser Durchführungsverordnung etwas an
deres festgelegt ist.

(2) Die für andere Leistungs- und Koordinierungsbeziehun
gen geltenden Rechtsvorschriften finden Anwendung, wenn 
in dieser Durchführungsverordnung eine Regelung nicht ge
troffen wurde und sie der Art der Leistung sowie den Grund
sätzen dieser Durchführungsverordnung entsprechen. Diese 
Durchführungsverordnung findet im Geltungsbereich der 
Vierten Durchführungsverordnung vom 16. Mai 1973 zum Ver
tragsgesetz — Wirtschaftsverträge zur Sicherung des Exports 
und des Imports — (GBl. I Nr. 29 S. 277) in der Fassung der

Änderungsverordnung vom 28. August 1975 (GBl. I Nr. 38 
S. 653) und der Zweiten Änderungsverordnung vom 27. Juli 
1978 (GBl. I Nr. 25 S. 283) sowie anderer für den Import erlas
sener Rechtsvorschriften keine Anwendung.

§ 2

Aufgaben der Wirtschaftsverträge
(1) Die Betriebe organisieren durch den Abschluß und die 

Erfüllung von Wirtschaftsverträgen ihre wechselseitigen Be
ziehungen im Rahmen der Grundfondsreproduktion entspre
chend den Erfordernissen der sozialistischen Rationalisierung 
und Intensivierung.

(2) Die Betriebe haben durch den Abschluß und die Erfül
lung von Wirtschaftsverträgen zu gewährleisten, daß die ge
planten Investitionen mit hohem Nutzeffekt vorbereitet und 
durchgeführt werden. Über die Wirtschaftsverträge' ist insbe
sondere Einfluß darauf zu nehmen, daß
— Investitionen entsprechend den Rechtsvorschriften vorbe

reitet, konzentriert durchgeführt und zu den geplanten 
Terminen produktionswirksam werden,

— eine enge Verbindung von Forschung und Entwicklung 
mit der Investitionstätigkeit gesichert wird,

— die Investitionen mit geringstem Aufwand bzw. unter Ein
haltung des in der Grundsatzentscheidung festgelegten In
vestitionsaufwandes realisiert werden,

— die geplanten wissenschaftlich-technischen und ökonomi
schen Zielstellungen der Investitionen erreicht, die Forde
rungen zur Schutzgüte sowie die Anforderungen zur Ent
wicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen verwirk
licht und nur nutzungsfähige Anlagen und Bauwerke ab
genommen werden.

(3) Über die Wirtschaftsverträge ist zu sichern, daß durch 
planmäßige Wartung und Instandsetzung eine ständige Nut
zungsfähigkeit der Grundmittel erreicht wird.

§3
Form der Wirtschaftsverträge

Wirtschaftsverträge im Rahmen der Reproduktion der 
Grundfonds bedürfen der Schriftform.


